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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.2006

Norm

GMG §4 Abs1

Rechtssatz

Welche Auswirkungen eine (bereits erfolgte oder bloß mögliche) Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters auf die

P7icht zur Zahlung des Lizenzentgelts hat, ist durch Auslegung der Lizenzvereinbarung zu ermitteln. Sie wird im

Regelfall zu keinem rückwirkenden Wegfall der Zahlungsp7icht führen, weil der Lizenznehmer bis zur Nichtigerklärung

tatsächlich den Schutz der Lizenz genießt und gegenüber Dritten Unterlassungsansprüche geltend machen kann.
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4 Ob 128/06m
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17 Ob 18/08h
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